
EINLADUNG ZU EINEM ONLINE-SEMINAR 

Im Rahmen der fachwissenschaftlichen Information ihrer Mitglieder führt die Kammer in Kooperation 

mit der Steuerberaterkammer Südbaden ein halbtägiges Online-Seminar mit dem Thema 

AKTUELLE FRAGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG UND 

ZUR UMSATZBESTEUERUNG VON VEREINEN 

durch. 

Gemeinnützige Vereine – und auch alle anderen gemeinnützigen Einrichtungen, wie gemeinnützige 

Stiftungen, gGmbH, gUG und gemeinnützige Genossenschaften – unterliegen den Zwängen der AO 

und dem BGB. Für die so wichtige Gemeinnützigkeit sollte nach BFH-Rechtsprechung ein/e Vor-

sitzende/r „seinen/ihren Laden im Griff haben“, was letztendlich nichts Anderes bedeutet, als dass Tax 

Compliance auch für die Rechnungslegung im Verein gilt. 

Brennpunkte bei der Umsatzbesteuerung von Vereinen sind vor allem die Abgrenzung zwischen ideellem 

und unternehmerischem Bereich, die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes (vor allem auch im 

Zweckbetrieb) und der Steuerbefreiungen (einschließlich neuester Rechtsprechung BFH/EuGH hierzu) 

sowie der Vorsteuerabzug – und aktuell immer häufiger der Online-Einkauf von Leistungen einschließ-

lich Verwendung einer USt-IdNr. 

REFERENTEN 

Steuerberater Horst Lienig, Stuttgart 

Steuerberater Dipl.-Bw (BA) Stefan Crivellin, Oberndorf a.N. 

TERMIN 

Montag, 26. Februar 2024 Die Zugangsdaten zum Online-Seminar werden 

8.30 bis ca. 13.00 Uhr Ihnen einen Tag vor der Veranstaltung per E-Mail  

an die von Ihnen genannte Adresse (bitte unbedingt 

auf der beigefügten Anmeldung angeben) übermittelt. 



GLIEDERUNG DES SEMINARS 

 

Begrüßung 

 

A. Rechnungslegung (Lienig) 

Was darf ein gemeinnütziger Verein und was nicht? Wo müssen die handelnden Personen, insbe-

sondere der BGB-Vorstand, aufpassen? Die Gemeinnützigkeit hat Vorteile, aber auch Zwänge. 

Einige interessante Entscheidungen der letzten Zeit – sei es von Finanz- oder Sozialgerichten – hal-

ten die Vereine in Atem. Hinzu kommen Trends und Entwicklungen im Rahmen der Gesetzge-

bung. 

• Gemeinnützigkeit und Satzung 

Aberkennung der Gemeinnützigkeit wegen Rückzahlung echter Mitgliedsbeiträge / fehlende 

Vermögensbindung gemeinnützigkeitsschädlich 

• Mittelverwendung 

Wenn der Verein zu viel auf der hohen Kante hat / Zuwendungen an Mitglieder 

• Vergütung im Verein 

Dauerbrenner – Scheinselbständigkeit / Geldsumpf im deutschen Amateurfußball – und nicht 

nur dort 

• Aktuelles aus der Vereinspraxis 

SKR 42 oder 49 – das ist hier die Frage / Aufwandsspende – schwierigste Spendenart 

 

B. Umsatzbesteuerung (Crivellin) 

• Abgrenzung unternehmerischer und nichtunternehmerischer Bereich 

Grundsätzliche Unterscheidung / Vermögensverwaltung / Mitgliederbeiträge (Wahlrecht) 

• Steuerbare und steuerpflichtige Umsätze 

Lieferungen und sonstige Leistungen / Sonderfall Tausch / Unentgeltliche Wertabgaben / 

Inner- gemeinschaftlicher Erwerb / Achtung Steuerfalle: Wareneinkäufe bei Onlinehänd-

ler/innen 

• Steuerfreie Umsätze 

Mögliche Steuerbefreiungen / Nutzungsüberlassung von Sportanlagen und Räumlichkeiten 

etc./ Steuerbefreiung für sportliche Veranstaltungen / Steuerfreiheit nach MwStSystRL – lt. 

BFH/ EuGH? 

• Option zur Steuerpflicht 

• Bemessungsgrundlage 

Grundsätze / verbilligte Leistungen an Mitglieder 

• Ermäßigter Steuersatz 

Ermäßigter Steuersatz / ermäßigter Steuersatz für Zweckbetriebe – einschließlich Gesetzes-

änderung 2024 durch Wachstumschancengesetz / Regelsteuersatz 

• Steuerschuldnerschaft nach § 13b UStG bei Vereinen 

Generelle Anwendung / Achtung Steuerfalle 2: Leistungen von ausländischen Unterneh-

mer/innen und Einkauf von Online-Dienstleistungen / Praxisempfehlungen zur Verwendung 

der USt-IdNr. bei Vereinen 

• Vorsteuerabzug 

Zuordnung von Leistungen zum Unternehmen / Vorsteueraufteilung / Sonderfall Gebäude 

und Sportanlagen / Ausschluss vom Vorsteuerabzug / Aufsichtsräte bei Vereinen 

• Sponsoring 

 

Schlusswort  



TEILNEHMER 

 

Teilnahmeberechtigt sind Kammermitglieder und ihre qualifizierten Mitarbeiter. Die Teilnahmegebühr 

beträgt für alle Teilnehmer € 190,--. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs be-

rücksichtigt. Die Teilnahme setzt eine schriftliche Teilnahmebestätigung/Rechnung durch die Kammer 

voraus. Diese wird nach Anmeldeschluss übermittelt und begründet die Verpflichtung zur Entrichtung 

der Teilnahmegebühren. 

Bei Rücknahme der Anmeldung, die nur schriftlich erfolgen kann, bis spätestens zwei Arbeitstage vor 

dem Veranstaltungstermin, wird die Teilnahmegebühr nicht erhoben. Bei späterer Rücknahme oder 

Nichtteilnahme ist die Teilnahmegebühr zu entrichten. Maßgebend ist der Tag des Eingangs der Rück-

nahmeerklärung durch Brief, Telefax oder E-Mail bei der Kammergeschäftsstelle. 

Auf § 4 der Gebührenordnung der Kammer dürfen wir verweisen. Kann die Veranstaltung nicht durch-

geführt werden, erhalten die angemeldeten Personen hierüber Nachricht und die bereits bezahlte Teil-

nahmegebühr wird zurückerstattet. Weitergehende Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. 

 

Wir bitten Sie, Ihre Anmeldung idealerweise mittels unseres ONLINE-Anmeldesystems 

 

https://www.stbk-nordbaden.de/veranstaltungen/online-seminaranmeldung.html 

(bzw. direkt unter https://seminare.stbk-nordbaden.de) 

 

vorzunehmen oder unter Benutzung des angefügten Vordrucks der Kammergeschäftsstelle 

bis spätestens zum 

19. Februar 2024 

zuzuleiten. 

 

 

SONSTIGE HINWEISE 

 

Die Teilnehmer erhalten Ihren persönlichen Zugangslink zum Online-Seminar per Mail spätestens am Tag 

vor der Veranstaltung (Sollte Ihre Adresse abweichend von der im Berufsregister hinterlegten Adresse 

sein, tragen Sie diese bitte unbedingt im Anmeldevordruck ein.). Dort ist auch ein Link für den Vorab-

Download der vom Referenten zur Verfügung gestellten Arbeitsunterlagen enthalten, die auch zusätzlich 

im digitalen Seminarraum bereitgestellt werden. Ein gesonderter Versand in Papierform erfolgt nur auf 

ausdrücklichen Teilnehmerwunsch. Bitte prüfen Sie den SPAM-Ordner Ihres Posteingangsfachs, falls Sie 

den Zugangslink nicht erhalten haben sollten. Es hat sich bei anhaltenden Zustellungsproblemen ferner oft 

als hilfreich erwiesen, die automatisierte Versandadresse der Zugangsmail – noreply@visavid.de – als 

Ausnahme in den Spamschutz-Einstellungen (sog. „Whitelist“) aufzunehmen. 

 

Die Ausstellung von Fortbildungsbescheinigungen erfordert die aktive Bestätigung der zeit- und zufalls-

gesteuerten Anwesenheitskontrolle im digitalen Seminarraum. 

 

Karlsruhe im Januar 2024 

 

STEUERBERATERKAMMER NORDBADEN 

Körperschaft des öffentlichen Rechts 

JOHANNES HURST 

Präsident 

 

Anlage Anmeldevordruck 

 
Kammergeschäftsstelle: 69115 Heidelberg •  Vangerowstraße 16/1 

Telefon: 06221-183077  •  Telefax: 06221-165105  •  E-Mail: seminare@stbk-nordbaden.de 

Sparkasse Heidelberg  • IBAN DE91 6725 0020 0000 0281 50 •  BIC: SOLADES1HDB 

Postbank Karlsruhe  • IBAN DE18 6601 0075 0067 6257 54 •  BIC: PBNKDEFF660 

 

  

https://www.stbk-nordbaden.de/veranstaltungen/online-seminaranmeldung.html
https://seminare.stbk-nordbaden.de/
mailto:noreply@visavid.de
mailto:seminare@stbk-nordbaden.de


ANMELDUNG 

 

AKTUELLE FRAGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG UND  

ZUR UMSATZBESTEUERUNG VON VEREINEN 

 

Anmeldung erbeten bis 19. Februar 2024 

 

Zur Teilnahme an der vorbezeichneten Veranstaltung am Montag, 26. Februar 2024 melde(n) ich (wir) 

verbindlich nachstehend aufgeführte Personen zur Teilnahmegebühr in Höhe von je € 190,-- an: 

 
Name Vorname Beruf Mitglieds- E-Mail-Adresse 

    Nr.     

 

 

________________ ________________ _____ _________ _____________________________________ 

 

 

________________ ________________ _____ _________ _____________________________________ 

 

 

________________ ________________ _____ _________ _____________________________________ 

 

 

________________ ________________ _____ _________ _____________________________________ 

 

 

________________ ________________ _____ _________ _____________________________________ 

 

 

________________ ________________ _____ _________ _____________________________________ 

 

 

________________ ________________ _____ _________ _____________________________________ 

 

 

Nach Erhalt der Rechnung über die Teilnahmegebühren (zugleich Teilnahmebestätigung für die ange-

meldeten Personen) wird der angeforderte Betrag bis zum Veranstaltungstermin durch Überweisung 

auf eines der angegebenen Konten der Kammer beglichen, sofern keine Einzugsermächtigung erteilt 

wurde.  

 

 

Datenschutzhinweis: 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden für den Zweck der Planung, Durchführung des Seminars sowie für 

die Ausstellung der Teilnahmebestätigung entsprechend erhoben, verarbeitet und gespeichert. Die Infor-

mation nach Art. 13 DSGVO zur Datenerhebung beim Betroffenen ist auf der Homepage der Steuerbera-

terkammer Nordbaden unter https://www.stbk-nordbaden.de/datenschutz.html abrufbar. 

 

 

Mit den umseitig wiedergegebenen „Hinweisen und Bedingungen für die Teilnahme an den Fachwis-

senschaftlichen Veranstaltungen der Steuerberaterkammer Nordbaden“ erkläre(n) ich mich / wir uns bei 

Anmeldung einverstanden. 

 

 

 

Ort _______________________  Datum  ____________________  

   

Stempel oder Namensangabe in Druckbuchstaben 

 __________________________  

Unterschrift 



Hinweise und Bedingungen für die Teilnahme an den 

Fachwissenschaftlichen Veranstaltungen der Steuerberaterkammer Nordbaden 

 

* Für die Anmeldungen zu den Fachwissenschaftlichen Veranstaltungen der Kammer verwenden Sie 

bitte das dafür vorgesehene Anmeldeformular der Einladung oder melden Sie sich über die Semi-

narseite der Kammer (www.seminare.stbk-nordbaden.de) an. 

Auf diesem Formular sind Name, Vorname, Berufsbezeichnung und ggf. die Mitgliedsnummer des 

Teilnehmers einzutragen. Telefonische Anmeldungen können nicht entgegengenommen werden. 

* Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Die Teilnahme setzt eine 

schriftliche Teilnahmebestätigung/Rechnung durch die Kammer voraus. Diese wird nach Anmelde-

schluss übermittelt und begründet die Verpflichtung zur Entrichtung der Teilnahmegebühren. Eine 

Vorlage dieser Teilnahmebestätigung/Rechnung bei der Eingangskontrolle (Präsenzseminar) ist nicht 

erforderlich. Im ONLINE-Seminar erfolgt ein Abgleich über die eingebuchten Teilnehmer. 

* Sofern der Kammer keine Einzugsermächtigung (bzw. SEPA-Mandat) erteilt wurde, bitten wir nach 

Vorliegen dieser Rechnung die entstandenen Gebühren bis zum Veranstaltungstermin durch Über-

weisung auf eines der auf der Rechnung angegebenen Konten auszugleichen. Liegt eine Einzugser-

mächtigung (bzw. SEPA-Mandat) vor, werden die Veranstaltungsgebühren in der Regel kurz nach 

dem Termin der Veranstaltung eingezogen. Die Höhe der Seminargebühren ergibt sich aus der je-

weiligen Ausschreibung. Die Teilnehmer erhalten schriftliche Arbeitsunterlagen, ggf. ausschließ-

lich als Download (PDF-Format). 

* Bei Rücktritt von der Anmeldung, der schriftlich erfolgen muss, wird die Teilnahmegebühr nicht er-

hoben, sofern dieser Rücktritt bis spätestens zwei Arbeitstage vor dem Veranstaltungstermin erfolgt. 

Bei späterem Rücktritt oder Nichtteilnahme ist die Teilnahmegebühr zu entrichten. Maßgebend ist der 

Tag des Eingangs der entsprechenden Erklärung durch Brief, Telefax oder E-Mail bei der Kammer-

geschäftsstelle. Auf § 4 der Gebührenordnung der Kammer wird ergänzend verwiesen. 

* Ist eine Veranstaltung ausgebucht, erfolgt eine zeitnahe Information. Bei entsprechender Nachfrage 

wird versucht, einen zusätzlichen Veranstaltungstermin anzubieten. Die Kammer behält sich vor, 

bei nicht ausreichender Teilnehmerzahl Veranstaltungen abzusagen. 

* Bei kostenfreien Weiterbildungsangeboten besteht kein Anspruch auf Teilnahme an einem bestimm-

ten Termin, wenn dadurch die aus technischen Gründen maximal mögliche Teilnehmerzahl für eine 

Veranstaltung überschritten wird. Anmeldungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge ihres Ein-

gangs berücksichtigt. 

* Kann die Veranstaltung nicht durchgeführt werden, werden die angemeldeten Personen hierüber zeit-

nah unterrichtet. Bereits bezahlte Teilnahmegebühren werden erstattet. Weitergehende Schadenersatz-

ansprüche sind ausgeschlossen. 

* Um das Weiterbildungsangebot stets auf dem aktuellen Stand zu halten, behält sich die Kammer 

Abweichungen von den Seminarbeschreibungen vor. 

* Die von der Kammer gespeicherten personenbezogenen Daten werden nur zur Bearbeitung der Se-

minarteilnahme verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 

 

Diese Teilnahmebedingungen sind für jeden Teilnehmer der Fortbildungsveranstaltungen der Kammer 

verbindlich und werden durch die Anmeldung anerkannt. 

 

 
Kammergeschäftsstelle: 69115 Heidelberg•  Vangerowstraße 16/1 

Telefon: 06221-183077  •  Telefax: 06221-165105  •  E-Mail: seminare@stbk-nordbaden.de 
Sparkasse Heidelberg  • IBAN DE91 6725 0020 0000 0281 50 •  BIC: SOLADES1HDB 

Postbank Karlsruhe  • IBAN DE18 6601 0075 0067 6257 54 •  BIC: PBNKDEFF660 
 

 

http://www.seminare.stbk-nordbaden.de/
mailto:seminare@stbk-nordbaden.de

